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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.04.1995

Norm

JN §28

Rechtssatz

Jeder Gläubiger, der einen im Inland vollstreckbaren Titel hat, kann verlangen, daß die österreichischen

Vollstreckungsorgane tätig werden. Ihm kann nicht entgegengehalten werden, er könne in einem anderen Staat

leichter, besser oder mit mehr Aussicht auf Erfolg vollstrecken.

Entscheidungstexte

3 Ob 113/94

Entscheidungstext OGH 26.04.1995 3 Ob 113/94

Veröff: SZ 68/81

3 Ob 100/99y

Entscheidungstext OGH 30.03.1999 3 Ob 100/99y

nur: Jeder Gläubiger, der einen im Inland vollstreckbaren Titel hat, kann verlangen, daß die österreichischen

Vollstreckungsorgane tätig werden. (T1) Beisatz: Wenn durch dessen Wohnsitz (Sitz) eine entsprechende

Nahebeziehung zum Inland besteht. (T2)
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